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~NFRAG}~BEANTvrORTUNG 

"~ lAB 

1376 -11-29 
zu '<f9!J 

Die am 6010~1976 von den Abgeordneten Dr. GASPERSCHITZ, 
Dr.NOCK und Genossen an mich gerichtete Anfrage, Nummer 689/J, 
betreffend Organisationsänderungen seit 1970, beehre ich 
mich'lt,ie folgt zu beant'1rlOrten: 

Das Bundesministeriengesetz 1973 hat einen sehr wesent­
lichen Beitrag zur Regelung der inneren Organisation der 
Bunde.sministeri(~n geleistet 0 Sein Vollzug hatte aber. zur 
Folge, daß in verschiedenen Zentrals-tellen des Bundes neue 
Organisationseinheiten geschaffen oder bestehende geändert 
werden mußteno Das ist zweifellos mit ein Grund für das 
Ansteigen der Zahl der Organisationseinheiten in den Zentral-­
stelleno Die Bundesregierung hat jedoch in ihrer Regierungs­
erklärung vom 5. November 1975 auf die Notwendigkeit hinge­
wiesen, daß die "Personal stände der ZentralstelIen im Ver­
hältnis zu den anderen Bereichen des Bundesdienstes dort, 
wo das strukturell möglich ist, inrlerhalb der nächsten vier 
Jahre vermindert werden" müßteno Das trifft sinngemäß auch 
auf die Anzahl der Organisationseinheiten zUo Als Beispiel, 
wie sehr die Bundesregierung bestrebt ist, diesen Über­
legungen Reclmung zu tragen, sei nur darauf verwiesen, daß 
im Bundeskanzleramt zwei bestehende Sektionen vereinigt 
und somit die Anzahl der Organisationseinheiten im Jahre 
1976 um eine Sektion vermindert wurde. 

Die "Zahl der in den Zentralleitungen vorgesehenen Dienst­
posten" ist in der Zeit von 1970 bis 1976 um 6-16 gestiegen. 
223 dieser Dienstposten resultieren aus den Bereichen Unter-
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richt und Kunst b,zw. vlissenschaft und Forschung. Eine 
Intensivierung der Forschungstätigkeit, die Bewältigung 
neuer Aufgaben der Unterrichtsverwaltung und der ständig 
stark steigende Personalbedarf an den Universitäten, Hoch­
schulen und anderen - insbesondere höheren - Lehranstalten 
sind Ursachen dieser Personal vermehrung. Durch die Über­
nahme der "Außenstelle" in die Zentralleitung des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie ist es zu 
einer Verschiebung 'Von 106 Dienstposten zu Lasten der 
Zentra.lleitung gekommen. Eine echte Personalvermehrung 
ist dadurch nicht entstanden. 81 Dienstposten wurden zu­
sätzlich der Generaldirektion für die Post- lilld Tele­
graphenvervialtung zur Verfügung gestellt, die auf Grund 
eines von ihr eingeholten Gutachtens eines Rationalisierungs-
unternehmens eine Konzentration gewisser der Post- und 
Telegraphenverwaltung übertragener Aufgaben in der General­
direktion selbst vorgenommen hat" ScL.ließlich ergab sich 
auch durch eine .t\}~tualisierung spezifischer Aufgaben auf 
dem Gebiet der Volksgesundheit und des Umvv"eltschutzes für 
diesen Bereich ein Mehrbedarf von 60 Dienstposten. 

Die verbleibende Personalvermehrung um 146 Dienstposten 
erklärt sich C'.us der Vollziehung neuer Rechtsvorschriften, 
wie z.B. das Zivildienstgesetz, Bundesstraßengesetz, die 
L~ernahme der Bediensteten des Viehverkehrsfonds in den 
Personalstand des Bundes und aus der Aktualisierung 
anderer Aufgaben, wie zoB. die Umfassende Landesverteidigtmg, 
Entwicklungshilfe und die Planung der r-Todernisierung des 
Strafvollzuges usw. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß während des in der 
Anfrage genannten Zeitraumes drei Arbeitszeitverltürzungen 
zu bewältigen waren. Diese Verminderung der Arbej.tszeit 
von 45 auf 40 Wochenstunden hätte rein rechnerisch einen 
Personalmehrbedarf für die ZentralstelIen von 792 Dienst-
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-
posten bedeuteto Durch Rationalisierungsmaßnahmen und. 
Verbesserung der technischen Ausstattung konnte dieser 
r1ehrbedarf trotz der vorerwähnten zusätzlichen Aufgaben 
für die Zentralleitungen ,..,ei t unter den ursprUnglichen 
Schätzungen gehalten werden. 

Bevor ich auf die einzelnen Fragen eingehe, gestatte 
ich mir den Hinweis, daß in dem von der Bundesregierung 
dem Nationalrat zugeleiteten Entwurf für den Dienstposten­
plan 1977 die Dienstposten insgesamt und auch jene für 
die Zentral stellen des Bundes gekürzt wurden. 

Zu den einzelnen Fragen darf ich folgendes ausführen: 

~u Fragen 1 un~2g Im Bundesministerium für Inneres ~~rden 
seit dem Jahre 1970 jeweils unter dem Betreff 
"Änderu!!gen der Geschäftse:Lnteilung ll folgende 
Organisationsänderungen mit: den nachstehend 
angefUhrten \virksamkei tsterminen verfügt: . 

a) Mit 20 0 April 1970, wurde von meinem Amtsvor­
gänger die im Jahre 1969 aufgelöste Abteilung 4 
(jetzt: Abteilung I/L~) - Presse- und Informations­
dienst - wieder errichteto 

b) Nit 10 Jäun!!.r 197~ wurde im Sinne einer schon 
an meine Amtsvorgänger ergangenen Anregung des 
Rechnungshofes das gesamte Beschaffungswesen 
der Bl.mdespolizei, der Bundesgendarmerie und 
der Zentralleitung des Bundesministeriums für 
Inneres zusammengefaßto Das bis dahin als eigene 
Dienststelle bestandene Gendarmeriebeschaffungs­
amt und das Polizeibeschaffungsamt vvurden auf­
gelöst und in der neu errichteten Abteilung 6 
(jetzt: Abteilung I/6) des Bundesministeriums 
für Inneres zusammengeschlosseno Gleichzeitig 
wurden die bis dahin bei den beiden Beschaffungs-
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ämtern bestandenen Massafonds für Gendarmerie 
und Polizei den zuständigen Organisations­
abteilungen des Bundesministeriums fHr Inneres 
in Form von Referaten eingegliedert, und zwar 
der Gendarmeriemassafonds als Referat B/GMF der 
AbteilUng 15 - jetzt II/5 - und der Polizei­
massafonds als Referat 13/H'1F der Abteilung 13 
- jetzt I1/3 -0 Schließli~h "WUrden mit 10101973 
die beiden Hassafonds der Abteilung 6 - jetzt I/6 -
als Referate ange schlossen, und z'flar der Polizei­
massafonds als Referat I/6/a und der Gendarmerie­
massafonds als Referat I/6/bo 

c ) Mit J. J.,gnnes_197;;;' vrurde eine 11 Zentralstelle 
fUr die Bekämpfung der Sv.chtgiftkriminalität fl 

im Rahmen der Gruppe D deH Bundesministeriums 
iHr Inneres errichtet .. 

d) Mit Ablauf des ,21. De.zemba!' 1973 wurde die Ab­
teilung 5 infolge des Inl\:rafttretens des Bundes­
ministeriengesetzes ,1973 ersatzlos aufgelöst, 
da die Angelegenheiten dieser Abteilung in die Zu­
ständigkeit des Bundesministeriums fUr Handel, 
Gewerbe und Industrie Ubertragen worden sindo 

e ) Mit 1. Februar 197!t \rurde zur Zusammenfassung und 
Vereinheitlichung des gesamten Aus- und Fort­
bildungsv'lesens von Bundespolizei und Bundes­
gendarmerie im Rahmen der Generaldirektion für 
die öffentliche Sicherheit auf Abteilungsebene 
eine I1Zentralstelle für Aus- und Fortbildung ll 

.. errichtet 0 

f) Hit b. Nai 1974 ,vurde der gesamte Geschäftsbereich 
der Abteilung 28 (Angelegenheiten der Ausbildung 
der mit Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben 
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befaßten Organe) der bestehenden Abteilung 25 
(jetzt: Abteilung 111/2) eingegliedert, sodaß 
die Abteilung 28 in der bisher bestandenen Form 
aufgelöst werden konnte 0 Da jedoch zu diesem 
Zei tpunl~t die durch den Gesetzgeber völlig neu 
geschaffene und dem Bundesministerium für Inneres 
zur Vollziehung zuge\'liesene ~taterie cl,e_s Zivil­
§iens.t~..§. zur praktischen Durchführung heranstand , 
erhielt die i'Ur diesen Z"Teck not\'lendigerweise 
neu zu schaffende Organisationseinrichtung die 
Bezeiclmung 11 Abteilung 28" (jetzt: Abteilung 1II/5). 

g) Mit )0 Jänner 1972 erfolgte im Interesse· der Ver­
ein..~ei tlichung der Geschl-:i::':-tseinteilung aller 
Bundesministerien eine Änd.erung der Geschäfts­
zeichen aller Organisationseinrichtungen und da­
'durch bedingt eine Umbenennung aller Abteilungen; 

". ,zum anderen \lrurden zu diesem Termin folgende 
Änderungen der Geschäftseinteilung verfügt: 

aa) Die im Bereich der Sektion I (Zentralsektion) 
bestandene AmtS'\'lirtschaftsstelle 'wurde in 
Abteil1..mg 1/5 umbena:nnt. 

bb) Die Ministerialkanzleidirekt,ion "lUrde in 
den Geschäftsbereich der Abteilung 1/1 ein­
gegliedert. 

ce) Die Generaldirektion für d:i.e öffentliche 
Sicherheit wurde in z'\'lei Zentraldirektionen 
untergliedert, \'lobei der Zentraldirektion 1 

die Gruppen A und B sowie die Abteilung 11/1 
und der Zentraldirektion 2 die Gruppen C bis 
E zugeordnet wurden. 

dd) Die nZentralstelle für Aus- und Fortbildung" 
für die Organe von Bundespolizei und Bundes­
gendarmerie wurde in Abteilung 1I/1 umbenannt. 
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ee) Das Referat "Rechtsangelegenheiten der. 
Bundesgendarmerie tl kam von der Abteilung 1I/5 
zur Abteilung II/4als Referat II/h/a. 

ff) Die Abteilung 18 wurde aufgelöst; ihre 
Agenden vrurden in den Geschäftsbereich der 
Abteilung II/7 (bisher: Abteilung 17) über­
führt. 

gg) Die Abteilung 22 "Wurde aufgelöst; ihre 
Agenden \\urden in den Geschä.ftsberelch der 
Abteilung 11/6 (bisher: Abteilung 16) über­
führt .. 

hh) Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung \vurde 
im Bereich der Grupp0 D die Abteilung 11/12 
neu errichtet. 

i1) Die in der Gruppe D bestandene "Zentral­
stelle für die Bekämpfung der Suchtgift­
kriminalität" 1irurde in Abteilung 11/8 um-
benannt. 

jj) Die als selbständige Organisationseinrichtung 
im Rahmen der Sektion 111 bestandene Ver-
bindungsstelle für die Sicherheitsbeauftragten 
der Bundesministerien wurde aufgelöst. Ihre 
Agenden '''turden der bestehenden Abteilung 11/6 
(bisher: Abteilung 16) eingegliedert. 

h) Hit ,1. Jänner "197.§. \trurden die Zentraldirektionen 
1 und 2 aufgelöst und der Geschäftsbereich des 
Generalinspizierenden für die Sicherheitsbehörden 
und Landesgendarmeriekommanden im Sinne des § 7 
Absatz L~ des Bundesministeriengeset.zes 1973 in 
er1vei tertern Umfang neu festgelegt • Gleichzeitig 
'Wurde der Generalinspizierende hinsichtlich 
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seines Geschäftsbereiches dem Bundesminister 
unmi.ttelbar unterstellt~ dem er auch seine 
Berichte und Vorschläge direkt vorz'ulegen hat 0 

,zu Frage 2.:. Gemäß § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 

ist der Nationalrat befugt, die Geschäftsführung 
der Bundesregierung zu überprUfen, deren Hit­
glieder liber alle Gegenstände der Vollziehung 
zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte 
zu verlangen. "Meine Meinung", nach der ich ge­
fragt we:-de, ist nicht Gegenstand der Vollziehung. 
Ich bin aber dessen ung~::.achtet bereit, den an­
fragenden Abgeordneten zu erklären, daß meiner 
Meinung nach die ~ der Organisationseinheiten 
allein lceinen :FJinfluß auf die Effizienz der Ver-
'\'mltung ha-ta 

?u Frage 4.1 \:legen der Bediensteten nachgeordneter Dienst­
stellen zukom.menden lJebengf;;oUhren 1m \'lei testen 
Sinn (wie etwa überstundenvergütung, Sonn- und 
Feiertagsvergütung, Journaldienstzulagen~ 
Bereitschaftsentschädigung, Mehrleistungszulagen 
u o a.) aber auch \'regen anderer von den Bediensteten 
als Vorteil empfund.ener Gegebenheiten (zoB o keine 
Heranziehung zu s-Gä.ndigen Überstundenleistungen 
u.a.) ist es bereits seit einiger Zeit sehr 
schwierig~ qualifizierte Bedienstete für eine 
Ver\llendung in den ZentralstelIen zu gewinnen .. 
Die unterschiedliche Beförderungspraxis für Be­
dienstete der Zentralstellen und denen nachge­
ordneter Dienststellen, die im ü"i)rigen nur für 
Bedienstete der höchsten Dienstklassen der je­
weiligen Verwendungsgruppen zutrifft, ist daher' 
keinesfalls die Ursache von Vermehrungen von 
Dienstposten in den Zentralstelleno 
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~10,a)1. Vier A-Beamte bekleiden derzeit in der Zentra'l­
leitung des Imlenressorts Funktionen als 
Sekt.i,onslei ter; 

~.l 5b2t Vier A-Beamte bekleiden derzeit in der Zentral­
leitung des Innenressorts Funktionen als 
Gr.uppenleiter; 

~~_~ll Dreißig A-Beamte bekleiden derzeit in der 
Zentralleitung des Innenressorts Funktionen 
als Abteilungsleiter; 

zu 5.§l:. Kein A-Beamter bekleidet derzeit in der Zentral-~ 
leitung des Innenressorts eine Fu..l1ktion als 
Referatsleiter; 

,?;p 58) =. Ein A-BeamterbelÜeidet derzeit in der Zentra.l­
leitung des Innenressor-~s 'eine leitende Funktion 
im Rahmen einer sonstigen OrganisationseiTh'1eit 
im Sinne des § 7 Bundesministeriengesetz 
(Generalinspizierender fUr die Sicherheitsbe­
hörden und Landesgendarmeriekommanden); 

zu 5f): Die Summe der leitenden Ftmktionen (a bis e) 
entspricht im Bezug auf die Gesamtzahl der 
A-Beamten in der Zentralleitung einem Prozent­
satzvon 42,850 

zu Frage §J., 
,zu 6al!. Derzeit bekleidet kein B-Beamter in der Zentral­

leitung des Imlenressorts eine Funktion als 
Sektionsleiter; 

zu pb)~ Ein Beamter der Verwendungsgruppe W1 bekleidet 
derzeit in der Zentralleitung des Innenressorts 
eine FUnktion,als Gruppenleiter; 
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~~l 6c) =, Ein B-Beamter und zwei 'f11-Beamte bekleiden in 
derZentralleitung des Innenr~ssorts derzeit 
Funktionen als Abteilungsleiter; 

~~6d2J. Sieben B-Beamte bzw .. \1J1-Beamte bekleiden der­
zeit in der Zentralleitung des Innenressorts 
Funl{tionen als Refe2."'atsleiter; 

~u 6eJ:, Kein B-Beamter oder ein diesem gleichzu­
haltender Beamter einer anderen Besoldungs .. ' 
gruppe bekleidet derzeit in der Zentrallei-cung 
des Innenressorts eine Funktion im Sinne des 
§ '1 Abs. 3 Bundesministeriengesetz; hingegen 
wird die Buchhaltung des Bundesminister:Lums 
für Inneres (§ 7 Abs. 7 leg.cit.) von einem 
Beamten der Verwendungsgruppe B geleitet .. 

zu 6f): Die Summe der leitenden Funktionen (a bis e) 
entspricht im Bezug auf die Gesam-czahl der 
B-Beamten in der Zentralleitung einem Prozent­
satz von 6,28. 

Wien, am 2l;.. November 1976 
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